


Erforderlichkeit der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 35 Datenschutz-Grundverordnung für den Dienst

QuaMath

gemäß Prüfschema des Landesbeauftragten für den Datenschutz des Landes Niedersachsen[footnoteRef:1]  [1:  Basierend auf: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz des Landes Niedersachsen, Prüfschema: Erforderlichkeit der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 35 Datenschutz-Grundverordnung für den nicht-öffentlichen Bereich, vom 11.02.2021 (zuletzt abgerufen am 9.4.2025).
] 




Dokumenteninformation
	Version
	Status
	Änderung
	Datum

	0.1
	In Erstellung
	Erstversion (Entwurf), Dirk Sudmann
	15.09.2025

	0.2
	Überprüfung
	Prüfung und Kontrolle durch DSB-NLQ (Tim Krieger)
	

	1.0
	Freigabe
	Erteilt durch DSB-NLQ Tim Krieger) 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	







A. Allgemeine Beschreibung des Dienstes (noch anzureichern):
	
[bookmark: _Hlk203469153]Mathematisches Lernen ist dann am nachhaltigsten, wenn aktives Denken gezielt angeregt wird, an den Lernstand der Lernenden angeknüpft wird und ein Verständnis nicht nur für Konzepte, sondern auch für Strategien und Verfahren aufgebaut wird. Das von der Kultusministerkonferenz (KMK) geförderte Programm QuaMath, welches vom Deutschen Zentrum für Lehrkräftebildung Mathematik (DZLM) geleitet und vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) koordiniert wird, bündelt die langjährige Expertise in der Entwicklungs- und Professionalisierungsforschung des DZLM-Netzwerks aus 12 Hochschulen mit den breiten Erfahrungen aus den Unterstützungssystemen aller beteiligten Länder. 
Ziel von QuaMath ist es, Mathematik-Lehrkräfte aller Bildungsstufen bei der Förderung mathematischer Kompetenzen zu unterstützen und so den Mathematikunterricht vom Kita-Bereich bis zur Sekundarstufe I zu stärken. Dazu werden Fortbildungs- und Unterrichtskonzepte und -materialien entwickelt, erforscht und optimiert, die einen gemeinsamen Kern haben und an die jeweiligen Bedingungen vor Ort angepasst werden. 
Das Programm ist entsprechend der Bildungsstruktur in zwei Bereiche gegliedert. Der Schwerpunkt liegt auf der langfristigen Entwicklung des Mathematikunterrichts an allgemeinbildenden Schulen. Ein zweiter Programmteil widmet sich der Qualifizierung von Fachschullehrkräften, die angehende Erzieherinnen und Erzieher in ihrer fachschulischen Ausbildung unterrichten.
Die von den 12 Universitäten des DZLM-Netzwerks entwickelten Unterrichtsmaterialien und werden den Fortbildnerinnen und Fortbildnern bzw. den Lehrkräften als Nutzenden in über Quamath organisierten Multiplikatorinnen- und Multiplikatoren- bzw. Lehrkräftefortbildungen zur Verfügung gestellt. 
Zunächst werden Basisfortbildungen zum Thema „Guter Mathematikunterricht“ angeboten. In der Folge stehen halbjährige Fortbildungsmodule zu bestimmten didaktischen Themen des Mathematikunterrichts zur Verfügung. Zum Abschluss werden die Lehrkräfte bei der Erprobung im Unterricht unterstützt und die eingesetzten Unterrichtsmaterialien bzw. deren didaktisch-methodischer Einsatz mit den Lehrkräften bzw. den Fortbildnerinnen und Fortbildnern im Kontext der Wirkungskraft von Lehrkräftefortbildungen auf freiwilliger Basis evaluiert. 
QuaMath basiert auf einem Moodlesystem, welches beim FWU betrieben wird. Das FWU ist auch für den Support von QuaMath zuständig.  Fortbildnerinnen und Fortbildner arbeiten in einer identischen QuaMath-Instanz, welches den Vorteil hat, dass die Fortbildnerinnen und Fortbildner die selbe Lehr- und Lernumgebung nutzen und kennen, wie später die Lehrkräfte, wenn diese von den Fortbildnerinnen und Fortbildnern geschult werden. Die jeweiligen Fortbildungskurse können nur durch das IPN angelegt, dann aber durch die Fortbildnerinnen und Fortbildner der Länder selbst administriert werden. Nutzende anderer Bundesländer haben auf die landesspezifischen Instanzen keinen Zugriff. In Niedersachsen werden in QuaMath keine Klarnamen angezeigt – lediglich die Anwendungsadministratorinnen und -administratoren des IPN sowie zwei Koordinatorinnen bzw. -Koordinatoren für die Zertifikatsausstellung haben Zugriff auf die Klarnamen. Allen übrigen Nutzenden von QuaMath werden die Nutzendennamen pseudonymisiert angezeigt.
Nutzende können um Löschung der Daten bitten. Sofern Fortbildnerinnen bzw. Fortbildner und Lehrkräfte ein halbes Jahr nicht aktiv in den Kursen waren, wird ihr Account automatisch gelöscht. Eine Löschung der Accounts findet auch dann statt, wenn Fortbildnerinnen bzw. Fortbildner und Lehrkräfte aus dem Programm ausscheiden.


Datenkategorien: 
· Personenstammdaten (Rolle, Name, Dienstmailadresse, Schulidentifikator, Heimatorganisation und Bundesland)
· Eingabedaten und Inhalte (Open Educational Resources, u.a.)
· Betriebsdaten (Logfiles, u.a.)











B. Zielsetzung der Schwellenwertanalyse

Gegenstand der Prüfung die Frage, ob beim Einsatz des

QuaMath

durch Schulen eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DSGVO durchgeführt werden muss.[footnoteRef:2]  [2:  Die nachfolgende Darstellung folgt dem Prüfschema der nds. Aufsichtsbehörde, wurde weitestgehend unverändert übernommen und lediglich um erläuternde Passagen in der Einleitung sowie um die Checkliste und das Glossar bereinigt] 


Der Zugang zu QuaMath soll über das landesweite Identitätsmanagementsystem „moin.schule“ und den daran angeschlossenen Identitätsvermittlungsdienst VIDIS erfolgen. Für eine genauere Beschreibung zur Einbindung in moin.schule und VIDIS verweisen wir auf die beigefügte Erläuterung.	Comment by Sudmann, Dirk (MK): Verweis auf Gesamtprozess moin.schule-VIDIS-Dienst	Comment by Sudmann, Dirk (MK): Derzeit noch in Erstellung







C. Ergebnis der Schwellenwertanalyse

 
[bookmark: _Toc63947754]Grundlegende Angaben zur Prüfung und zur Verarbeitungstätigkeit		
· Name und Bezeichnung des Verantwortlichen:
Die jeweilige Schule

· Bezeichnung der beabsichtigten Verarbeitungstätigkeit:
Dienstleistung, die den cloud-basierten Zugang zu digitalen Fortbildungsveranstaltungen ermöglicht

· Beschreibung der beabsichtigten Verarbeitungstätigkeit (Art, Umfang, Umstände und Zwecke der Verarbeitung)[footnoteRef:3]: [3:  Hinweis: Die Beschreibung sollte so detailliert erfolgen, dass die nachfolgende Prüfung und gegebenenfalls erforderliche Begründungen oder Erläuterungen sich aus der Beschreibung ergeben und die Prüfung auch im Falle einer aufsichtsbehördlichen Kontrolle nachvollziehbar ist.] 

Bereitstellung von digitalen Fortbildungsinhalten und Unterrichtsinhalten  für Lehrkräfte.
Lehrkräfte können diese als Selbstlernangebot bearbeiten.
Lehrkräfte können Verlaufspläne und Unterrichtsreflexion u.Ä. zur Reflexion und Evaluation hochladen.

· Zusätzlich zur Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit liegen folgende Unterlagen der Prüfung zugrunde:
Die öffentlich verfügbaren Informationen für den Dienst „QuaMath“ (letzter Zugriff am 15.07.2025) 
Dokumente aus dem Prüfprozess der FWU bei der Anbindung an VIDIS gem. eduCheck-digital-Prüfkriterienkatalog (AV-Vertrag, ToM, Nutzungsbedingungen, Datenschutzerklärung)
Der Prüfbericht von QuaMath durch die datenschutz Nord im Rahmen des VI-DIS-Projektes vom 17.10.2024
Präsentation eines Referenten zum Dienst QuaMath (15.07.2025)
Information zur Datenerhebung in QuaMath (Evaluationszweck) für Lehrkräfte
Darüber hinaus wurde über Testzugänge und einen Referenten des Diens-tes QuaMath ein Überblick über die Funktionsweisen des eingesetzten Dienstes verschafft.

· Datum der Prüfung: 
07.2025

· Die Prüfung wurde durchgeführt von (Name/n und Funktionsbezeichnung/en):
Tim Krieger (DS-B des NLQ), Dirk Sudmann (schulfachlicher Mitarbeiter im MK, Referat 54), Boris Heithecker (PL moin.schule) und Stefan Fokken (Mitarbeiter im Team moin.schule)
[bookmark: _Toc63947755]
Prüfungsablauf im Überblick

Prüfung der Liste nach Art. 35 Abs. 4 DS-GVO für den nicht-öffentlichen Bereich: Ist die Verarbeitung in der Muss-Liste der Aufsichtsbehörden enthalten?

Ja
Nein

Prüfung von Art. 35 Abs. 3 DS-GVO: 
Erfüllt die Verarbeitung einen der in Art. 35 Abs. 3 DS-GVO genannten Tatbestände?
Durchführung einer DSFA

Ja
Nein

Prüfung von Art. 35 Abs. 1 DS-GVO nach Working Paper 248: 
Wie viele der Kriterien aus WP 248 werden durch die Verarbeitung erfüllt?
Durchführung einer DSFA


Je nach Ergebnis Durchführung einer DSFA oder Ende der Prüfung




A. [bookmark: _Toc63947756]Prüfung der Liste nach Art. 35 Abs. 4 DS-GVO 
Gemäß Art. 35 Abs. 4 DS-GVO sind die Aufsichtsbehörden zur Erstellung einer Muss-Liste verpflichtet, die Verarbeitungen aufführt, für die in jedem Fall eine DSFA durchzuführen ist. 

A.1	Verarbeitung von biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung natürlicher Personen, wenn mindestens ein weiteres folgendes Kriterium aus dem Working Paper 248 Rev.01 der Artikel-29-Datenschutzgruppe zutrifft:

· Daten zu schutzbedürftigen Betroffenen,
· Systematische Überwachung,
· Innovative Nutzung oder Anwendung neuer technologischer oder organisatorischer Lösungen,
· Bewerten oder Einstufen (Scoring),
· Abgleichen oder Zusammenführen von Datensätzen,
· Automatisierte Entscheidungsfindung mit Rechtswirkung oder ähnlich bedeutsamer Wirkung,
· Betroffene werden an der Ausübung eines Rechts oder der Nutzung einer Dienstleistung bzw. Durchführung eines Vertrags gehindert.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung[footnoteRef:4]: [4:  Eine Begründung ist zur Erfüllung der Dokumentationspflichten erforderlich, wenn sich die Ja/Nein Antwort nicht unmittelbar aus der Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit ergibt. ] 



A. 2	 Verarbeitung von genetischen Daten im Sinne von Artikel 4 Nr. 13 DS-GVO, wenn mindestens ein weiteres folgendes Kriterium aus WP 248 Rev. 01 zutrifft:
· Daten zu schutzbedürftigen Betroffenen,
· Systematische Überwachung,
· Innovative Nutzung oder Anwendung neuer technologischer oder organisatorischer Lösungen,
· Bewerten oder Einstufen (Scoring),
· Abgleichen oder Zusammenführen von Datensätzen,
· Automatisierte Entscheidungsfindung mit Rechtswirkung oder ähnlich bedeutsamer Wirkung,
· Betroffene werden an der Ausübung eines Rechts oder der Nutzung einer Dienstleistung bzw. Durchführung eines Vertrags gehindert.

☐ Ja
☒ Nein


Ggf. Begründung:


A.3	Umfangreiche Verarbeitung von Daten, die dem Sozial-, einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen, auch wenn es sich nicht um Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 und 10 DS-GVO handelt.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:


A. 4	Umfangreiche Verarbeitung von personenbezogenen Daten über den Aufenthalt von natürlichen Personen.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:


A.5	Zusammenführung von personenbezogenen Daten aus verschiedenen Quellen und Verarbeitung der so zusammengeführten Daten, sofern die Zusammenführung oder Verarbeitung:
· in großem Umfang vorgenommen werden,
· für Zwecke erfolgen, für welche nicht alle der zu verarbeitenden Daten direkt bei den betroffenen Personen erhoben wurden,
· die Anwendung von Algorithmen einschließen, die für die betroffenen Personen nicht nachvollziehbar sind, und
· der Erzeugung von Datengrundlagen dienen, die dazu genutzt werden können, Entscheidungen zu treffen, die Rechtswirkung gegenüber den betroffenen Personen entfalten, oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen können.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:



A.6	Mobile optisch-elektronische Erfassung personenbezogener Daten in öffentlichen Bereichen, sofern die Daten aus ein oder mehreren Erfassungssystemen in großem Umfang zentral zusammengeführt werden.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:




A.7	Umfangreiche Erhebung und Veröffentlichung oder Übermittlung von personenbezogenen Daten, die zur Bewertung des Verhaltens und anderer persönlicher Aspekte von Personen dienen und von Dritten dazu genutzt werden können, Entscheidungen zu treffen, die Rechtswirkung gegenüber den bewerteten Personen entfalten, oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:


A.8	Umfangreiche Verarbeitung von personenbezogenen Daten über das Verhalten von Beschäftigten, die zur Bewertung ihrer Arbeitstätigkeit derart eingesetzt werden können, dass sich Rechtsfolgen für die Betroffenen ergeben oder diese Betroffenen in anderer Weise erheblich beeinträchtigt werden.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:


A.9	Erstellung umfassender Profile über die Interessen, das Netz persönlicher Beziehungen oder die Persönlichkeit der Betroffenen.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:

A.10	Zusammenführung von personenbezogenen Daten aus verschiedenen Quellen und Verarbeitung der so zusammengeführten Daten, 
sofern die Zusammenführung oder Verarbeitung in großem Umfang vorgenommen werden, 
für Zwecke erfolgen, für welche nicht alle der zu verarbeitenden Daten direkt bei den betroffenen Personen erhoben wurden,
die Anwendung von Algorithmen einschließen, die für die betroffenen Personen nicht nachvollziehbar sind, und
der Entdeckung vorher unbekannter Zusammenhänge zwischen den Daten für nicht im Vorhinein bestimmte Zwecke dienen.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:


A.11	Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur Steuerung der Interaktion mit den Betroffenen oder zur Bewertung persönlicher Aspekte der betroffenen Person.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:


A.12	Nicht bestimmungsgemäße Nutzung von Sensoren eines Mobilfunkgeräts im Besitz der betroffenen Personen oder von Funksignalen, die von solchen Geräten versandt werden, zur Bestimmung des Aufenthaltsorts oder der Bewegung von Personen über einen substantiellen Zeitraum.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:



A.13	Automatisierte Auswertung von Video- oder Audio-Aufnahmen zur Bewertung der Persönlichkeit der Betroffenen.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:

A.14	Erstellung umfassender Profile über die Bewegung und das Kaufverhalten von Betroffenen.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:



A.15	Anonymisierung von besonderen personenbezogenen Daten nach Art. 9 DS-GVO nicht nur in Einzelfällen (in Bezug auf die Zahl der betroffenen Personen und die Angaben je betroffene Person) zum Zweck der Übermittlung an Dritte.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:


A.16	Verarbeitung von personenbezogenen Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 und Art. 10 DS-GVO – auch wenn sie nicht als „umfangreich“ im Sinne des Art 35 Abs. 3 lit. b) anzusehen ist - sofern eine nicht einmalige Datenerhebung mittels der innovativen Nutzung von Sensoren oder mobilen Anwendungen stattfindet und diese Daten von einer zentralen Stelle empfangen und aufbereitet werden.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:


A.17	Verarbeitung von Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 und Art. 10 DS-GVO – auch wenn sie nicht als „umfangreich“ im Sinne des Art 35 Abs. 3 lit. b) anzusehen ist – sofern die Daten durch die Anbieter neuer Technologien dazu verwendet werden, die Leistungsfähigkeit der Personen zu bestimmen.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:




Zwischenergebnis: 
☐ Es wurde mindestens in einem Fall „Ja“ gewählt. 

Es ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung vor Beginn der Verarbeitungstätigkeit durchzuführen.  Weiter zu Schritt D.

☒ Es wurden alle Fragen mit „Nein“ beantwortet.

Bitte prüfen Sie weiter, ob Sie nach Art. 35 Abs. 3 DS-GVO eine DSFA durchführen müssen (nächste Seite).


B. [bookmark: _Toc63947757]Prüfung von Art. 35 Abs. 3 DS-GVO
B.1	Es handelt sich um eine systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen, die sich auf automatisierte Verarbeitung einschließlich Profiling gründet und die ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, die Rechtswirkung gegenüber natürlichen Personen entfalten oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen.

☐ Ja
	         ☒ Nein

	Ggf. Begründung:



B.2	Es handelt sich um eine umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DS-GVO oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Art. 10 DS-GVO.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:


B.3	Es handelt sich um eine systematische und umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:



Zwischenergebnis:
☐ Es wurde mindestens in einem Fall „Ja“ gewählt. 
Der Tatbestand des Art. 35 Abs. 3 DS-GVO ist erfüllt. 
Es ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung vor Beginn der Verarbeitungstätigkeit durchzuführen.  Weiter zu Schritt D.

☒ Es wurden alle Fragen mit „Nein“ beantwortet.
Der Tatbestand des Art. 35 Abs. 3 DS-GVO ist nicht erfüllt.
Bitte prüfen Sie weiter, ob Sie nach Art. 35 Abs. 1 DS-GVO eine DSFA durchführen müssen (nächste Seite).

C. [bookmark: _Toc63947758]Prüfung von Art. 35 Abs. 1 DS-GVO nach Working Paper 248 (WP 248)[footnoteRef:5]: Eine DSFA ist nur dann erforderlich, wenn die Verarbeitung „wahrscheinlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringt“. [5:  Hinweis: Das WP 248 enthält Erläuterungen der Kriterien: S. 10 ff.] 


C.1	Betroffene Personen werden bewertet oder eingestuft (Erstellen von Profilen oder Prognosen, die die Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben oder Interessen, die Zuverlässigkeit etc. der Person betreffen).

	☐ Ja
	☒ Nein

Ggf. Begründung:


C.2	Es handelt sich um eine automatisierte Entscheidungsfindung mit Rechtswirkung oder ähnlich bedeutsamer Wirkung (z.B. Data-Scoring im Online-Handel, der Versicherungs- oder Kreditwirtschaft; automatisierte Entscheidungsfindung bei Stellenausschreibungen; automatisierte Bescheiderstellung bei der Einkommenssteuerveranlagung).

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:

C.3	Es handelt sich um eine systematische Überwachung (Verarbeitungsvorgänge, die die Beobachtung, Überwachung oder Kontrolle von Betroffenen zum Ziel haben und auf beispielsweise über Netzwerke erfasste Daten zurückgreifen.).

	☐ Ja
	☒ Nein
	Ggf. Begründung:

C.4	Es werden vertrauliche oder höchstpersönliche Daten verarbeitet.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:


C.5	Es handelt sich um eine Datenverarbeitung im großen Umfang.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung: Es werden nur Daten von ausgewählten Fortbildnerinnen und Fortbildnern bzw. Lehrkräften verarbeitet, die sich freiweilig zur Teilnahme an der Fortbildungsreihe anmelden. Zudem werden die Daten nach Ausscheiden des Programms oder halbjähriger Inaktivität gelöscht. Daher ist hier aufgrund der geringen Teilnehmendenzahl und der kurzen Verarbeitungsdauer „Nein“ zu wählen.

C.6	Datensätze werden abgeglichen oder zusammengeführt.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:

C.7	Daten zu schutzbedürftigen Betroffenen, wie beispielsweise Kindern, Arbeitnehmern, psychisch Kranken, Asylbewerbern, Senioren, Patienten.

		☐ Ja
		☒ Nein
Ggf. Begründung:

C.8	Es handelt sich um eine innovative Nutzung oder Anwendung neuer technologischer oder organisatorischer Lösungen.

☐ Ja
☒ Nein
Ggf. Begründung:
C.9	Die Verarbeitung kann die betroffenen Personen an der Ausübung eines Rechts oder der Nutzung einer Dienstleistung bzw. Durchführung eines Vertrags hindern.

☐ Ja
☐ Nein

Ggf. Begründung:



Zwischenergebnis:
Es sind möglicherweise 2, jedenfalls aber eines von neun Kriterien erfüllt.[footnoteRef:6] [6:  Die Erfüllung von zwei Kriterien ist nur ein Hinweis darauf, dass eine DSFA durchgeführt werden muss. Allerdings besteht hier kein Automatismus. Es kann auch sein, dass zwei Kriterien erfüllt sind und dennoch keine DSFA durchzuführen ist. Umgekehrt ist es auch möglich, dass eine DSFA durchzuführen ist, obwohl nur ein Kriterium erfüllt ist. Dies muss abschließend durch den Prüfer nochmal beurteilt werden (WP 248 Rev. 01, S. 12 ff.).] 

Aufgrund der erfüllten Kriterien liegt ein voraussichtlich hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen:
☐ vor. 
Es ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung vor Beginn der Verarbeitungstätigkeit durchzuführen.

☒ nicht vor.

Es ist keine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen.

Ggf. Begründung/Erläuterung:[footnoteRef:7] [7:  Eine Begründung ist insbesondere dann erforderlich, wenn zwei oder mehr Kriterien vorliegen und ein voraussichtlich hohes Risiko dennoch verneint wird, vgl. Art.-29-Gruppe, WP 248 Rev. 01, S. 12 f.] 



Kann trotz des obigen Prüfungsergebnisses dennoch auf die Durchführung einer DSFA verzichtet werden?[footnoteRef:8] [8:  Hinweis: Die Möglichkeit, nach Art. 35 Abs. 10 DS-GVO von der Durchführung einer DSFA abzusehen wurde nicht aufgenommen, da weder der europäische noch der deutsche Gesetzgeber bislang von der dort normierten Möglichkeit zur Durchführung einer allgemeinen Folgenabschätzung Gebrauch gemacht haben. Da die LfD Niedersachsen bislang keine Liste nach Art. 35 Abs. 5 DS-GVO veröffentlicht hat, enthält das Prüfschema auch hierfür keine entsprechende Abfrage. ] 

☐ Ja, denn es wurde bereits eine DSFA für einen ähnlichen Verarbeitungsvorgang mit ähnlichen hohen Risiken durchgeführt (Art. 35 Abs. 1 S. 2 DS-GVO) und die dort festgelegten Maßnahmen finden auch für die vorliegende Verarbeitungstätigkeit Anwendung.
Bezeichnung und interne Fundstelle der DSFA, auf die verwiesen wird: 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

☐ Ja, denn die Verarbeitungstätigkeit wurde bereits vor dem 25. Mai 2018 begonnen, es wurde eine Vorabkontrolle durch den Datenschutzbeauftragten oder die Aufsichtsbehörde durchgeführt und die Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen haben sich nicht geändert.[footnoteRef:9] [9: Art.-29-Gruppe, WP 248 Rev. 01, S. 16 f.] 

Interne Fundstelle der Vorabkontrolle in der Dokumentation des Verantwortlichen: 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Es wird bis zum Klicken Sie hier, um Text einzugeben. erneut geprüft, ob eine Änderung der Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen eingetreten ist.
Bei maßgeblichen Änderungen an der Verarbeitungstätigkeit muss die DSFA ebenfalls aktualisiert bzw. erneut durchgeführt werden.

☒ Nein


D. Prüfung der Muss-Liste (Liste von Verarbeitungsvorgängen nach Art. 35 Abs. 4 DSGVO ausschließlich für den öffentlichen Bereich[footnoteRef:10] [10:  https://www.lfd.niedersachsen.de/download/134414/DSFA_Muss-Liste_fuer_den_oeffentlichen_Bereich.pdf] 

D1. 	Umfangreiche Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe insbesondere der Beratung und Beantragung von Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts, Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung, Hilfe für Junge Volljährig sowie bei der Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (Verarbeitungstätigkeiten der Kinder- und Jugendhilfe)

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:

D2. 	Umfangreiche Erhebung von Verarbeitung von personenbezogenen Daten für die Aufgaben der Jobcenter insbesondere die Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhalts, Leistungen der Unterkunft und Heizung. Leistungsrecht und die Vermittlung in Arbeit inkl. Eingliederungsleistungen und auch kommunale Leistungen wie Suchtberatung oder Schuldnerberatung.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:


D3. 	Verarbeitung der Meldedaten, Melderegister und Spiegelregister von Kommunen und bei landesweiten Verfahren.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:



D4. 	Verfahren zur Führung von Personenstandsregistern von Kommunen und bei landesweiten Verfahren.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:


D5. 	Verarbeitung von Personalausweis- und Passanträgen sowie der jeweiligen Register bei Kommunen und bei landesweiten Verfahren.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:


D6. 	Umfangreiche Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zuge der Beantragung von Sozialhilfe, insbesondere als Grundsicherung im Alter oder bei voller Erwerbsminderung und bei Hilfen zur Gesundheit, bei Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfe in anderen Lebenslagen (Verarbeitungstätigkeiten der Sozialhilfe).

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:


D7. 	Umfangreiche Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der amtlichen Statistik, deren Erhebung, Speicherung und Verarbeitung, insbesondere der Anonymisierungsprozesse sowie deren Anonymisierung und statistische Aufbereitung vor/für die Übermittlung der Informationen an Dritte (Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Rahmen der amtlichen Statistik).

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:




D8. 	Verarbeitung von personenbezogenen Schülerdaten durch Lernplattformen, bei denen die Verarbeitung durch einen zentralen Auftragsverarbeiter erfolgt.

☐ Ja
☒ Nein

Ggf. Begründung:

E. [bookmark: _Toc63947759]D. Ergebnis der Prüfung
Vor Beginn der Verarbeitungstätigkeit ist:
☐ eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen.
[image: ]
☒ keine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen.



__________________________
Unterschrift der/des verantwortlichen Prüferin/Prüfers

Kontrolle durch den/die Datenschutzbeauftragte/n:
Die vorstehende Prüfung wurde am Klicken Sie hier, um Text einzugeben. kontrolliert. Dem vorstehenden Prüfungsergebnis wird sich
☐ angeschlossen.
☐ nicht angeschlossen. Begründung: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.


__________________________
Unterschrift der/des Datenschutzbeauftragten
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